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1 Sachverhalt 

Die frühere Citibank, heute Targobank, hatte im Jahr 2009 einen Verbraucherkredit mit Rest-

schuldversicherung mit einem Verbraucher abgeschlossen. Der Verbraucher widerrief mit Hilfe 

einer Verbraucherzentrale das verbundene Geschäft. Der Fall liegt aktuell beim Ombudsmann 

des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB). Die Targobank argumentiert, dass die Wider-

rufsbelehrung der damaligen gültigen BGB-Informationspflichten-Verordnung entsprach und 

entsprechend umfangreiche Hinweise zum Verbundgeschäft enthielt. Damit sei die Wider-

rufsfrist wirksam in Gang gesetzt worden und die Frist bereits abgelaufen. 

2 Stellungnahme 

Das iff ist schon im Infobrief Nr. 22/2010 ausführlich auf die genannte Widerrufsbelehrung der 

Citibank/Targobank eingegangen. Die Widerrufsbelehrung (siehe Anlage) entspricht, abgese-

hen von einer weiter unten besprochenen Erweiterung, zwar wörtlich der Musterwiderrufsbe-

lehrung der damalig gültigen BGB-Informationspflichten-Verordnung. Die Widerrufsbelehrung 

lässt sich dennoch aus folgenden Gründen angreifen: 

- Das verwendete Muster ist aus den im Infobrief 22 genannten Gründen widersprüchlich 

und irreführend und genügt damit nicht den Vorgaben des § 355 BGB. Dieser Mangel 

kann auch nicht dadurch geheilt werden, dass die Belehrung im Wortlaut dem Muster 

der BGB Info-VO entspricht, weil das Muster selbst fehlerhaft war und bis zum 10. Juni 

2010 auf einer Verordnung beruhte. Nach anderer Ansicht greift hingegen auch im Fall 

eines fehlerhaften Musters die gesetzliche Fiktion aus § 14 BGB Info-VO, wonach Beleh-

rungen im Wortlaut des Musters immer den Anforderungen des BGB genügen sollen. 

Welcher der Meinungen zu folgen ist, ist bisher nicht abschließend gerichtlich geklärt, 

siehe dazu insgesamt die Ausführungen in Infobrief Nr. 22/2010. 

- Schrift und Zeilenabstand sind eindeutig zu klein und damit intransparent. Nur mit einer 

Vergrößerung lässt sich überhaupt am Text arbeiten, also flüssig und ohne Probleme le-

sen (siehe Anlage). Bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung sollte ein entsprechen-

des Gutachten über die ausreichende Transparenz beantragt werden. 
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Neben dem bereits im früheren Infobrief genannten Argument lässt sich zudem folgenderma-

ßen argumentieren: 

2.1 Erweiterung der Widerrufsbelehrung 

Die Widerrufsbelehrung der Citibank/Targobank entsprach nicht dem Muster gem. Anlage 2 

BGB-InfoV, da sie um einen eigenständigen Satz erweitert wurde. Er lautet: 

„Nach Ablauf der voranstehenden Widerrufsfrist bin ich berechtigt, von dem Kreditvertrag 

innerhalb einer weiteren Frist von zwei Wochen zurückzutreten, jedoch nur unter der Vo-

raussetzung, dass ich die empfangene Leistung bis Ende der weiteren Frist vollständig zu-

rückgewähre.“ 

Die Erweiterung schließt an die umrandete, dem Muster entsprechende Belehrung an. Der Text 

ist optisch hervorgehoben (Fettdruck/Schriftgröße). Die Unterschrift der Verbraucher erfolgt 

erst darunter. Es ergibt sich wegen der Platzierung und der Gestaltung also der Eindruck, dass 

die fragliche Passage Bestandteil der Widerrufsbelehrung ist.  

Dieser Eindruck wird auch durch inhaltliche Bezugnahmen verstärkt: Es finden sich ausdrückli-

che Verweise auf den vorstehenden Text. Für den Normalverbraucher bilden die umrandete 

Textpassage und die fett gedruckte Passage also eine Einheit. 

2.2 Intransparente Ergänzung der Widerrufsbelehrung 

Durch den Zusatz wird die Widerrufsbelehrung insgesamt intransparent und genügt damit den 

gesetzlichen Vorgaben nicht. Eine Widerrufsbelehrung darf keine verwirrenden oder ablenken-

den Zusätze erhalten (BGH NJW 02, 3396; Brem ZIP 06, 1527; Palandt 70. Aufl., § 360 Rz. 3). 

Genau dies ist vorliegend aber der Fall: Der Satz, der an die Widerrufsbelehrung anschließt, ist 

für den Leser mehrdeutig. 

Der Verbraucher könnte ihn zum einen dahingehend verstehen, dass er in jedem Fall bis Ende 

der weiteren Frist das Darlehen vollständig zurückgewähren muss, und zwar egal, ob er den 

Vertrag widerruft oder ob er zurücktritt. Dies würde ihn schlechter stellen, als es das Gesetz 

für den Widerruf vorsieht. Weder bedarf es für die Ausübung des Widerrufs einer Begründung 

noch ist für einen wirksamen Widerruf die Rückzahlung des Darlehens innerhalb einer be-

stimmten Frist eine Voraussetzung; zu den Voraussetzungen siehe Bülow/Artz Verbraucher-

kreditrecht 6. Aufl., § 495 BGB, Rz. 108 ff. (116). Die Rückzahlungspflicht ist vielmehr Folge 

eines wirksam erteilten Widerrufs (Palandt 70. Aufl., § 357 BGB Rz. 4: BGH NJW 2006, 2099). 

Dies gilt im Übrigen genauso für das neue Muster der Widerrufsbelehrung in der Anlage 6 zu 

Art. 247 § 6 Abs. 2 und § 12 Abs. 1 EGBGB, das nun einen ausdrücklichen Satz zur Rückzah-

lung enthält.i 

Zum anderen könnte sich die Voraussetzung der Rückzahlung nur auf den Fall des Rücktritts, 

nicht aber auf den des Widerrufs beziehen. Damit ist die Widerrufsbelehrung insgesamt irre-

führend und damit fehlerhaft. Die Frist ist nicht wirksam in Gang gesetzt worden, ein Widerruf 

in diesem Fall immer noch möglich (Palandt 70. Aufl., § 355 Rz. 22). 
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2.3 Erweiterung als Allgemeine Geschäftsbedingung 

Die Ergänzung kann auch als Allgemeine Geschäftsbedingung gewertet werden. Sie müsste 

dann den Vertragsinhalt entsprechend ergänzen und nicht nur eine Information über die Mög-

lichkeit eines Widerrufs bzw. Rücktritts beinhalten.  

Der ergänzende Satz formuliert ein Rücktrittsrecht für den Verbraucher. Der Rücktritt gem. 

§§ 346 ff. BGB kann vertraglicher oder gesetzlicher Natur sein und unterscheidet sich vom Wi-

derrufsrecht. Der Widerruf für Verbraucherdarlehen ist in § 495 BGB geregelt, der auf §§ 355, 

357, 346 ff. BGB verweist. Ein originäres Rücktrittsrecht ist dem Verbraucherdarlehen fremd. 

Es ist daher bei der Formulierung von einem vertraglichen Rücktrittsrecht auszugehen, das ne-

ben dem Recht auf Widerruf durch die Ergänzung geschaffen wird. Die Formulierung ist daher 

als Vertragsbedingung anzusehen und damit eine Allgemeine Geschäftsbedingung. 

Bei Allgemeinen Geschäftsbedingungen hat der Verwender bei verschiedenen Auslegungen die 

verbraucherfeindlichste Auslegung gegen sich gelten zu lassen. Es ist daher die verbraucher-

feindlichste Auslegung zu berücksichtigen. Danach ist sowohl der Widerruf als auch der Rück-

tritt nur bei Rückzahlung des Darlehens möglich. Ist dies bei einem zusätzlich vertraglich ver-

einbarten Rücktrittsrecht noch denkbar, würde eine solche Formulierung aber bei dem Widerruf 

dazu führen, dass dies nicht den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Damit wäre die Klausel ins-

gesamt unwirksam.  

Fraglich ist, welche Folgen dies für die Widerrufsbelehrung insgesamt hat. Nach der hier ver-

tretenen Auffassung trägt der Verwender das Risiko einer eigenmächtigen, missverständlichen 

Ergänzung der Muster-Widerrufsbelehrung. Der Verbraucher wurde nicht ordnungsgemäß be-

lehrt, ein Widerruf ist weiterhin möglich. Die Lösung erfolgt daher nicht über die Intransparenz 

der Klausel gem. §§ 305 ff. BGB, sondern über die Folgen einer fehlerhaften Widerrufsbeleh-

rung gem. §§ 495, 355 ff. BGB. 

3 Fazit 

Durch den inhaltlich/logisch verbundenen Zusatz ist die Widerrufsbelehrung erst mit dem Satz 

beendet, der eine vollständige Zurückgewährung der empfangenen Leistung zur Voraussetzung 

macht.  

- Der Verwender kann sich aufgrund des eigenmächtigen Zusatzes bei der verwendeten 

Widerrufsbelehrung nicht mehr auf die Fiktion des Musters nach der BGB-InfoV a.F. be-

rufen. 

- Der letzte Satz ist missverständlich für einen Verbraucher und kann unterschiedlich 

ausgelegt werden. 

- Die Belehrung ist daher fehlerhaft und intransparent. Sie entspricht damit nicht den ge-

setzlichen Vorgaben für den Widerruf. 

- Aufgrund der fehlerhaften Widerrufsbelehrung kann das verbundene Geschäft vom Ver-

braucher noch wirksam widerrufen werden. 
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Die Wahrscheinlichkeit, dass sich dieser Meinung ein Ombudsmann anschließt, ist gering, da 

eine Musterwiderrufsbelehrung verwendet wurde, wenn auch mit einem eigenen Zusatz. In-

wieweit ein Gericht der Auslegung folgt, dass die Musterwiderrufsbelehrung mit dem Zusatz 

eigenmächtig ergänzt wurde und fehlerhaft ist, ist nicht absehbar. Es besteht daher ein ent-

sprechendes Prozessrisiko. 

 

                                           
i  Auszug aus der neuen Muster-Widerrufsbelehrung für Verbraucherdarlehen, das Gesetz dazu 

vom 24. Juli 2010 (BGBl. 2010 Teil I Nr. 39 S. 977 ff.) ist am 30. Juli 2010 in Kraft getreten 

(Quelle: www.bmj.bund.de):  

 

 
Widerrufsfolgen 
 
Der Darlehensnehmer hat innerhalb von 30 Tagen das Darlehen, soweit es bereits ausbezahlt wurde, zu-
rückzuzahlen und für den Zeitraum zwischen der Auszahlung und der Rückzahlung des Darlehens den ver-
einbarten Sollzins zu entrichten…. 

 

 

Begründung:  

 
„Aus § 357 Absatz 1 Satz 2, § 286 Absatz 3 Satz 1 BGB (und Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe b Satz 1 der Verbraucher-
kreditrichtlinie) folgt die Pflicht zur Rückzahlung des Darlehens und der vereinbarten Sollzinsen innerhalb der Frist von 
30 Tagen, die mit der Absendung der Widerrufserklärung beginnt. Diese Information ist zwar weder durch Artikel 247 
§ 6 Absatz 2 Satz 1 EGBGB-neu noch durch Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe p der Verbraucherkreditrichtlinie vorge-
schrieben. Gleichwohl ist im Interesse einer umfassenden Information dem Verbraucher die 30-Tages-Frist mitzutei-
len.“ Quelle: Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Musterwiderrufsinformation für Verbraucherdarlehensverträ-
ge… vom März 2010, S. 49. [Unterstreichung durch Verfasser] 






